
Jeder Mitarbeitende, der pro Jahr > 420 Std. arbeitet, ist von der Firma gegen Betriebsunfall (BU) und Nichtbetriebsunfall (NBU) versichert. Zu Ihrem 

Austritt gibt Ihnen die rhenusana noch Hinweise auf den Weg, die Ihnen nützlich sein können. Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie bitte mit 

uns Kontakt auf (Tel. 071 727 88 00).

Austritt

Arbeitet in einer

anderen Firma weiter

UVG-versichert

in neuer Firma

Meldung erfolgt automatisch

durch den neuen Arbeitgeber 

an die entsprechende 

Versicherung

Arbeitet nicht mehr

weiter

Arbeitslos,

Anmeldung beim RAV

(Regionales Arbeits-

vermittlungszentrum)

Unbezahlter Urlaub

(bis 6 Monate)

Arbeitet weniger als

8 Stunden pro Woche

(z.B. Pensionierung, 

Haushalt, Ausland usw.)

UVG-versichert bis 30 Tage

nach Austrittsdatum bzw. 

Anmeldedatum RAV, wenn

dieses Datum innerhalb

der 30Tagen liegt.

Bei RAV UVG-versichert

durch SUVA, wenn dieses 

Datum innerhalb

der 30 Tage liegt.

UVG-versichert bis 30 Tage

nach Austrittsdatum. Möglichkeit

zum Abschluss einer UVG-

Abredeversicherung bis zur

Dauer des Urlaubs; max. 

180 Tage. 

Anmeldeformulare erhalten

Sie bei der rhenusana.

UVG-versichert bis

30 Tage nach

Austrittsdatum:  dann

erlischt die Unfalldeckung.

Versicherungen gegen Unfälle 

müssen Sie nun bei Ihrer 

Krankenversicherung

einschliessen.

Grenzgänger können eine Abredeversicherung abschliessen. Jedoch muss die Versicherungssituation individuell überprüft werden.

Merkblatt Austritt


